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Allgemeine Versicherungsbedingungen  
für die Private Bauherrenhaftpflichtversicherung  

(AVB Private BauherrenHV) 
 
 
 
 
 
Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 
 
Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung 

und ist unterteilt in: 

Abschnitt A1 Privates Bauherrenhaftpflichtrisiko 
 für die allgemeinen und besonderen Risiken als privater Bauherr 

A2 Besondere Umweltrisiken 
 gilt für Gewässerschäden und Schäden nach dem Umweltschadensgesetz 

A(GB) Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 
 enthält Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsregulierung und zur Beitragsan-

gleichung 
 
Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und ist unterteilt in: 

Abschnitt B1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 
B2 Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 
B4 Weitere Regelungen (z. B. Mehrfachversicherung, Anschriftsänderung, Verjährung) 

 
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und 
seine Nachträge. 
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A1-1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes
Risiko)
Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmun-
gen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als privater Bauherr für das im Versicherungsschein
und seinen Nachträgen beschriebene Bauvorhaben.
Versicherungsschutz besteht nur, wenn Planung, Baulei-
tung und Bauausführung an einen Dritten vergeben sind.
Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten,
spätestens drei Jahre nach Versicherungsbeginn.
B2-1.2 (Verlängerungsklausel) findet keine Anwendung.
Falls folgendes zusätzliches Risiko versichert wer-
den soll, kann durch besondere Vereinbarung der
Versicherungsschutz im Versicherungsschein oder
in seinen Nachträgen wie folgt erweitert werden:

A1-1.1 Bauausführung in Eigenleistung/Nachbarschaftshilfe –
sofern beantragt und im Versicherungsschein genannt
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus dem Bauen der Bauausführung in
Eigenleistung/Nachbarschaftshilfe (Bauausführung).

A1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum
Verhältnis zwischen den Versicherten (Versiche-
rungsnehmer und mitversicherten Personen)

A1-2.1 Wenn Versicherungsschutz nach A1-1.1 (Bauausfüh-
rung in Eigenleistung/Nachbarschaftshilfe) vereinbart
ist, gilt:
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht sämtlicher mit
den Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden,
die sie während der Bauausführung in Eigenleistung
verursachen. Ausgeschlossen sind Ansprüche aus
Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfäl-
le und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII han-
delt.
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder
infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienst-
stelle zugefügt werden.

A1-2.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertrags-
bestimmungen sind auf die mitversicherten Personen
entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die Be-
stimmungen über die Vorsorgeversicherung (A1-9),
wenn das neue Risiko nur für eine mitversicherte Per-
son entsteht.

A1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risi-
kobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Per-
son vorliegen, entfällt der Versicherungsschutz sowohl
für den Versicherungsnehmer als auch für die mitversi-
cherten Personen.

A1-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur
der Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung
der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsneh-
mer als auch die mitversicherten Personen verantwort-
lich.

A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall
A1-3.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der

Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetretenen Schadener-
eignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-,
Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensscha-
den zur Folge hatte, aufgrund

g e s e t z l i c h e r
H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n
p r i v a t r e c h t l i c h e n   I n h a l t s

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch ge-
nommen wird. Dazu gehören auch nachbarrechtliche
Ausgleichsansprüche gemäß § 906 Abs. 2 BGB.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum
Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

A1-3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
a)  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus

Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-
densersatz statt der Leistung;

b)  wegen Schäden, die verursacht werden, um die
Nacherfüllung durchführen zu können;

c)  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsge-
genstandes oder wegen des Ausbleibens des mit
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

d)  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrau-
en auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

e)  auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzö-
gerung der Leistung;

f)  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender
Ersatzleistungen.

A1-3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, so-
weit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung
oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

A1-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Ver-
sicherers

A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst

● die Prüfung der Haftpflichtfrage,
● die Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-

sprüche und
● die Freistellung des Versicherungsnehmers von

berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes,
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Ver-
gleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu-
stimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-
sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich
bestanden hätte.
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versi-
cherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des
Dritten freizustellen.

A1-4.1.1 Mehrkosten für Reparatur statt Neukauf (Res-
sourcenschonende Reparaturen)
Der Versicherer erstattet nachgewiesene Mehrkos-
ten, wenn auf den Neukauf einer beschädigten Sa-
che verzichtet und stattdessen die beschädigte Sa-
che repariert wird. Ebenso werden die Reparatur-
kosten, die über die gesetzliche Haftpflicht hinaus-
gehen und nachgewiesen werden, erstattet.
Diese Mehrleistung ist auf die vereinbarte Versiche-
rungssumme begrenzt und beträgt bis zu 20 Prozent
der berechtigten Schadensersatzverpflichtungen, je-
doch maximal 3.500 Euro. Die Höchstersatzleistung
eines Versicherungsjahres beträgt 7.000 Euro.

A1-4.1.2 Mehrleistungen für nachhaltigen Schadensersatz
Der Versicherer ersetzt infolge eines Versicherungs-
falles die nachgewiesenen Mehrkosten in Höhe von
bis zu 20 Prozent, höchstens 3.500 Euro, der Scha-
densersatzleistung für eine anerkannt nachhaltige/
ökologische Ersatzbeschaffung und/oder Wiederher-
stellung zerstörter Sachen.
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A1-4.1.3 Beauftragung eines regionalen Unternehmens
bei der Schadenregulierung (Regionale Wirt-
schaft)
Im Versicherungsfall bevorzugt der Versicherer die
Beauftragung eines regionalen Unternehmens im
nahen Umkreis zum Versicherungsort bei der Scha-
denregulierung.
Sofern die Beauftragung durch den Versicherungs-
nehmer in Absprache mit dem Versicherer erfolgt,
werden gegebenenfalls entstehende Mehrkosten für
die gleiche Leistung im Vergleich zu nicht regionalen
Anbietern übernommen.

A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Ab-
wicklung des Schadens oder Abwehr der Schadenser-
satzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärun-
gen im Namen des Versicherungsnehmers abzuge-
ben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem
Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen
den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer bevoll-
mächtigt, den Prozess zu führen. Der Versicherer führt
dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des
Versicherungsnehmers.

A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadener-
eignisses, das einen unter den Versicherungsschutz
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann,
die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder
genehmigt, so trägt der Versicherer die gesetzliche
Vergütung oder die mit ihm besonders vereinbarten
höheren Kosten des Verteidigers.

A1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minde-
rung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der
Versicherer bevollmächtigt, dieses Recht auszuüben.

A1-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme,
Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbst-
behalt)

A1-5.1 Versicherungssumme
Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarte, im Versi-
cherungsschein genannte Versicherungssumme be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige
Personen erstreckt.

A1-5.1.1 Bei Vereinbarung einer Versicherungssumme von
über 15 Millionen Euro gilt Folgendes:
Bei Personenschäden ist die Höchstentschädi-
gungsleistung innerhalb der Versicherungssumme
auf 15 Millionen Euro je geschädigte Person be-
grenzt.

A1-5.2 Jahreshöchstersatzleistung
Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungs-
summe begrenzt.

A1-5.3 Serienschaden
Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages ein-
tretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten
dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
a)  auf derselben Ursache,
b)  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere

sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder
c)  auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.

A1-5.4 Selbstbehalt
Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsneh-
mer bei jedem Versicherungsfall an der Entschädi-
gungsleistung des Versicherers mit einem im Versi-
cherungsschein oder seinen Nachträgen festgelegten
Betrag (Selbstbehalt). Auch wenn die begründeten
Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die
Versicherungssumme übersteigen, wird der Selbstbe-
halt vom Betrag der begründeten Haftpflichtansprüche
abgezogen. A1-5.1 Satz 1 bleibt unberührt.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt
der Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe den
Selbstbehalt nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtig-
ter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

A1-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten wer-
den nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

A1-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme,
trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis
der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser An-
sprüche.

A1-5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder den
nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente
nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versi-
cherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

A1-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung ei-
nes Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedi-
gung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungs-
nehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Ent-
schädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzu-
kommen.

A1-6 Besondere Regelungen für einzelne Risiken des pri-
vaten Bauherrn (Versicherungsschutz, Risikobegren-
zungen und besondere Ausschlüsse)
A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne private
Risiken, deren Risikobegrenzungen und die für diese Ri-
siken geltenden besonderen Ausschlüsse.
Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält,
finden auch auf die in A1-6 geregelten Risiken alle ande-
ren Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. A1-4 –
Leistungen der Versicherung oder A1-7 – Allgemeine
Ausschlüsse).

A1-6.1 Allgemeines Umweltrisiko
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtli-
chen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schä-
den durch Umwelteinwirkung.
Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie
durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck,
Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Er-
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scheinungen verursacht werden, die sich in Boden,
Luft oder Wasser ausgebreitet haben.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
sprüche aus
a)  dem Verändern der Grundwasserverhältnisse,
b)  Gewässerschäden.
Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Um-
weltschadensgesetz siehe Abschnitt A2 (Besondere
Umweltrisiken).

A1-6.2 Abwässer
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden durch Abwässer. Mit-
versichert sind auch gesetzliche Haftpflichtansprüche
aus dem Rückstau des Straßenkanals.
Eingeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an
Entwässerungsleitungen durch Verschmutzungen und
Verstopfungen.

A1-6.3 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-Anhänger
A1-6.3.1 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die ge-

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers we-
gen Schäden, die verursacht werden durch den Ge-
brauch ausschließlich von folgenden nicht versiche-
rungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-
Anhängern:
a)  nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen

verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf
eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit;

b)  Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauart-
bedingter Höchstgeschwindigkeit;

c)  Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbeding-
ter Höchstgeschwindigkeit;

d)  selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr
als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindig-
keit, auch Aufsitzrasenmäher oder Mähroboter;

e)  Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungs-
pflichtig sind oder nur auf nicht öffentlichen We-
gen und Plätzen verkehren.

A1-6.3.2 Die in A1-6.3.1 genannten Fahrzeuge dürfen nur
von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden.
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wis-
sen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von ei-
nem unberechtigten Fahrer gebraucht werden.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öf-
fentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderli-
chen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das
Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die
erforderliche Fahrerlaubnis hat.
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Ver-
letzung von Obliegenheiten).

A1-6.4 Schäden im Ausland
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versi-
cherungsfälle ausschließlich, wenn diese auf das Ge-
bäude oder Grundstück im Inland zurückzuführen sind.
Versichert sind hierbei auch Ansprüche gegen den
Versicherungsnehmer aus § 110 Sozialgesetzbuch VII.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldin-
stitut angewiesen ist.

A1-6.5 Vermögensschäden
A1-6.5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers wegen Vermögensschäden, die
weder durch Personen- noch durch Sachschäden
entstanden sind.

A1-6.5.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
sprüche wegen Vermögensschäden
a)  durch vom Versicherungsnehmer (oder in sei-

nem Auftrag oder für seine Rechnung von Drit-
ten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrach-
te Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b)  aus planender, beratender, bau- oder montagel-
eitender, prüfender oder gutachterlicher Tätig-
keit;

c)  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisun-
gen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d)  aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
e)  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Rei-

severanstaltung;
f)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-

stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art,
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Un-
terschlagung;

g)  aus Rationalisierung und Automatisierung;
h)  aus der Verletzung von gewerblichen Schutz-

rechten und Urheberrechten sowie des Kartell-
oder Wettbewerbsrechts;

i)  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen,
Vor- und Kostenanschlägen;

j)  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von
Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat
oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang ste-
hen;

k)  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen
oder behördlichen Vorschriften, von Anweisun-
gen oder Bedingungen des Auftraggebers oder
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

l)  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch
z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

m)  aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B.
Geräusche, Gerüche, Erschütterungen).

A1-6.5.3 Die Versicherungssumme für Sachschäden gilt zu-
gleich auch als pauschale Versicherungssumme für
Vermögensschäden.

A1-6.6 Senkungen eines Grundstückes oder Erdrutschun-
gen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden durch Senkungen ei-
nes Grundstückes und/oder Erdrutschungen.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
sprüche wegen Sachschäden und allen sich daraus er-
gebende Vermögensschäden am Baugrundstück
selbst und/oder den darauf befindlichen Gebäuden
oder Anlagen.

A1-6.7 Haus- und Grundbesitz
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Haus- und Grundbesitzer des zu be-
bauenden Grundstücks und des zu errichtenden Bau-
werks.

A1-6.8 Leitungsschäden
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden an Erdleitungen (Ka-
bel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre
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und andere Leitungen) sowie an elektrischen Frei- und
Oberleitungen.

A1-6.9 Gebrauch von Baumaschinen und Baugeräten
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden durch den Gebrauch
von Baumaschinen und Baugeräten (z. B. Vibrations-
platte oder Stemmhammer).

A1-6.10 Gebrauch von Kränen, Winden und sonstigen Be-
und Entladevorrichtungen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden durch den Gebrauch
von Kränen, Winden und sonstigen Be- und Entlade-
vorrichtungen.

A1-6.11 Kautionsstellung
Sofern eine versicherte Person durch behördliche An-
ordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistun-
gen aufgrund der über diesen Vertrag versicherten ge-
setzlichen Haftpflicht zu hinterlegen hat, stellen wir Ih-
nen den erforderlichen Betrag bis zur Höhe von
250.000 Euro zur Verfügung.
Der Kautionsbetrag wird auf eine von uns zu leistende
Schadensersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution
höher als der zu leistende Schadensersatz, sind Sie
verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das
Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße
oder für die Durchsetzung nicht versicherter Scha-
densersatzforderungen einbehalten wird oder die Kau-
tion verfallen ist.

A1-7 Allgemeine Ausschlüsse
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen:

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt
haben.
A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leis-
tungen
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen, die den Schaden dadurch verursacht ha-
ben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit
oder Schädlichkeit

● Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
● Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht

haben.
A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander
Ausgeschlossen sind Ansprüche
a)  des Versicherungsnehmers selbst oder der in

A1-7.4 benannten Personen gegen die mitversi-
cherten Personen,

b)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrags,

c)  zwischen mehreren mitversicherten Personen des-
selben Versicherungsvertrags.

Diese Ausschlüsse gelten auch für Ansprüche von An-
gehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen
in häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungs-
nehmers und von wirtschaftlich verbundenen Per-
sonen
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer
a)  aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm

in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den
im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen
gehören.
Als Angehörige gelten
● Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-

partnerschaftsgesetzes oder vergleichbare Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten,

● Eltern und Kinder,
● Adoptiveltern und -kinder,
● Schwiegereltern und -kinder,
● Stiefeltern und -kinder,
● Großeltern und Enkel,
● Geschwister sowie
● Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch

ein familienähnliches, auf längere Dauer ange-
legtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinan-
der verbunden sind);

b)  von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern,
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsun-
fähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute
Person ist;

c)  von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine juristische Person des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht
rechtsfähiger Verein ist;

d)  von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Ge-
sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

e)  von seinen Partnern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft
ist;

f)  von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-
verwaltern.

Die Ausschlüsse unter b) bis f) gelten auch für Ansprü-
che von Angehörigen der dort genannten Personen,
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.5 Miete, Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigen-
macht, besonderer Verwahrungsvertrag
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an
fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden
Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer
oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter des Versi-
cherungsnehmers diese Sachen gemietet, geleast, ge-
pachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt
hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrags sind.

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen,
Arbeiten und sonstigen Leistungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an
vom Versicherungsnehmer hergestellten oder geliefer-
ten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infol-
ge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung
liegenden Ursache und allen sich daraus ergebenden
Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der
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Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt
und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache
oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung,
wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versi-
cherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der
Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
übernommen haben.

A1-7.7 Asbest
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnis-
se zurückzuführen sind.

A1-7.8 Gentechnik
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
zurückzuführen sind auf
a)  gentechnische Arbeiten,
b)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
c)  Erzeugnisse, die
● Bestandteile aus GVO enthalten,
● aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt

wurden.

A1-7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus
Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige
Diskriminierungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus
Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehand-
lung oder sonstigen Diskriminierungen.

A1-7.11 Übertragung von Krankheiten
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen
a)  Personenschäden, die aus der Übertragung einer

Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren,
b)  Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versi-

cherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen
oder veräußerten Tiere entstanden sind.

In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

A1-7.12 Überschwemmungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, welche durch Überschwemmungen stehender
oder fließender Gewässer entstehen.

A1-7.13 Strahlen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
energiereichen ionisierenden Strahlen stehen (z. B.
Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrah-
len).

A1-7.14 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-Anhänger
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraft-
fahrzeug-Anhängers verursachen.
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an
einem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhänger ist
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn kei-
ne dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Be-
trieb gesetzt wird.

A1-7.15 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze
Ausgeschlossen sind Ansprüche
a)  wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ei-

ne mitversicherte Person oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Ge-

brauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines
Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen
werden;

b)  wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen,
der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen
und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden sowie wegen sonstiger Schäden durch
Luft- oder Raumfahrzeuge aus
● der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder

Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit
die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder
Raumfahrzeugen bestimmt waren;

● Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Überholung, Reparatur, Beförderung, Be- und
Entladen) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder
deren Teilen;

c)  gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer,
Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer
von Luftlandeplätzen.

Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an
einem Luft- oder Raumfahrzeug ist kein Gebrauch im
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Perso-
nen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn
das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A1-7.16 Wasserfahrzeuge
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines
Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an
einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne
dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Hal-
ter oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn
das Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt
wird.

A1-7.17 Schäden im Zusammenhang mit dem Austausch,
der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni-
scher Daten
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus
dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstel-
lung elektronischer Daten, soweit es sich um Schäden
aus
a)  Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung

oder Veränderung von Daten,
b)  Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Da-

ten,
c)  Störung des Zugangs zum elektronischen Daten-

austausch,
d)  Übermittlung vertraulicher Daten oder Informatio-

nen
handelt.

A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhun-
gen und Erweiterungen)
Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers

A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten
Risikos.
Dies gilt nicht

● für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugen sowie
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● für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschrif-
ten. In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versi-
cherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

A1-9 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversiche-
rung)

A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risi-
ken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags
neu entstehen, sofort versichert.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor-
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch
mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Ver-
sicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend
ab dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss
der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekom-
men ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen
war.
Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko ei-
nen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine
Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer
Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht
zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

A1-9.2 Die Versicherungssumme für neue Risiken entspricht
der für den Vertrag vereinbarten Versicherungssumme
pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschä-
den.

A1-9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für
a)  Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder

Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs,
soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

b)  Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder
Führen von Bahnen;

c)  Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvor-
sorgepflicht unterliegen;

d)  Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden
und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versi-
cherungsverträgen zu versichern sind;

e)  Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher
und amtlicher Tätigkeit.

A1-10 Sonstige vertragliche Regelungen
A1-10.1 Keine Leistungsbeschränkung bei versehentlicher

Obliegenheitsverletzung
Unterlässt der Versicherungsnehmer eine ihm oblie-
gende Anzeige oder gibt er fahrlässig die Anzeige un-
richtig ab oder unterlässt er fahrlässig die Erfüllung ei-
ner sonstigen Obliegenheit, erfolgt keine Leistungsbe-
schränkung, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass das Versäumnis nur auf einem Versehen
beruht und nach dem Erkennen unverzüglich nachge-
holt wird. Handelt es sich um die Anzeige eines Um-
standes, aufgrund dessen ein Zuschlagsbeitrag zu ent-
richten ist, so hat der Versicherungsnehmer den Zu-
schlagsbeitrag ab dem Zeitpunkt zu entrichten, an dem
der Umstand eingetreten ist.

A1-10.2 Leistungsgarantie gegenüber den Musterbedin-
gungen des Verbandes
Die diesem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen
weichen ausschließlich zum Vorteil des Versiche-
rungsnehmers von den durch den Gesamtverband der
Versicherungswirtschaft (GDV) unverbindlich empfoh-
lenen Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Private Bauherrenhaftpflichtversicherung (AVB Private
BauherrenHV) – Stand Mai 2020 – ab.

A1-10.3 Leistungsgarantie Mindeststandard Arbeitskreis
Beratungsprozesse
Die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
und Besonderen Bedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung weichen ausschließlich zum Vorteil des Versi-
cherungsnehmers von den Mindeststandards des Ar-
beitskreis Beratungsprozesse für die Private Bauher-
renhaftpflichtversicherung – Stand 28.09.2015 – ab.

A1-10.4 Künftige Bedingungs- und Leistungsverbesserun-
gen (Updategarantie)
Werden die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Private
Bauherrenhaftpflichtversicherung (AVB Private Bau-
herrenHV) ausschließlich zum Vorteil des Versiche-
rungsnehmers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gel-
ten die Inhalte der neuen Bedingungen mit Einführung
auch für diesen Vertrag.
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Abschnitt A2 – Besondere Umweltrisiken
 

Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden – abweichend
von A1-6.1 – und für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz
(USchadG) besteht im Umfang von Abschnitt A1 und den folgen-
den Bedingungen.
Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versi-
cherungsnehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen
(Allgemeines Umweltrisiko) siehe A1-6.1.

A2-1 Gewässerschäden
A2-1.1 Umfang des Versicherungsschutzes

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen
einer nachteiligen Veränderung der Wasserbeschaf-
fenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwas-
sers (Gewässerschäden). Hierbei werden Vermögens-
schäden wie Sachschäden behandelt.
Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von
gewässerschädlichen Stoffen aus Anlagen, deren Be-
treiber der Versicherungsnehmer ist, resultieren, be-
steht Versicherungsschutz ausschließlich
a)  als Inhaber/Betreiber einer privat genutzten Abwas-

sergrube ausschließlich für häusliche Abwässer oh-
ne Einleitung in ein Gewässer;

b)  als Inhaber/Betreiber von Anlagen zur Lagerung
von gewässerschädlichen Stoffen in Behältnissen
bis 100 Liter bzw. kg Fassungsvermögen (Kleinge-
binde) und aus der Verwendung dieser gelagerten
Stoffe;

c)  als Inhaber/Betreiber von ober- und unterirdischen
Tankanlagen (z. B. Heizöltanks) bis 10.000 Liter;

d)  aus dem erlaubten privaten Besitz und Betrieb
● einer Kleinkläranlage für häusliche Abwässer mit

einer Auslegung für höchstens 18 Einwohner-
werte oder

● einer Sickergrube für häusliche Abwässer
auf dem versicherten Grundstück.

Wenn mit den Anlagen die o. g. Beschränkungen über-
schritten werden, entfällt dieser Versicherungsschutz.
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorge-
versicherung (A1-9).

A2-1.2 Rettungskosten
Der Versicherer übernimmt
a)  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-

rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung
oder Minderung des Schadens für geboten halten
durfte (Rettungskosten), sowie

b)  außergerichtliche Gutachterkosten.
Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutach-
terkosten zusammen mit der Entschädigungsleistung
die Versicherungssumme für Sachschäden nicht über-
steigen.
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten werden
auch insoweit von ihm übernommen, als sie zusam-
men mit der Entschädigung die Versicherungssumme
für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Ver-
sicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers
oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

A2-1.3 Eigenschäden
Eingeschlossen sind abweichend von A1-3.1 – auch
ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt –
Schäden an unbeweglichen Sachen des Versiche-
rungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass
die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig
aus der Anlage (gemäß A2-1.1) ausgetreten sind. Der

Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederher-
stellung des Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens
bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzu-
ziehen.
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage
selbst.

A2-1.4 Ausschlüsse

a)  Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche al-
ler Personen, die den Schaden durch vorsätzliches
Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungs-
nehmer gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfügungen herbeigeführt haben.
A1-2.3 findet keine Anwendung.

b)  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden,
die nachweislich
● auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen

Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Gene-
ralstreik, illegalem Streik oder

● unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder
Maßnahmen

beruhen.
Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt ha-
ben.

A2-1.5 Versicherungssumme
Die Versicherungssumme für Gewässerschäden steht
in Höhe der vereinbarten pauschalen Versicherungs-
summe für Personen- und Sachschäden zur Verfü-
gung.

A2-2 Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltscha-
densgesetz (USchadG)
Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensge-
setzes (USchadG) ist eine
a)  Schädigung von geschützten Arten und natürlichen

Lebensräumen,
b)  Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,
c)  Schädigung des Bodens.

A2-2.1 Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – den Versi-
cherungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden gemäß USchadG, soweit während der Wirk-
samkeit des Versicherungsvertrags

● die schadenverursachenden Emissionen plötzlich,
unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge-
langt sind oder

● die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschä-
den durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich
dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstrukti-
ons-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er-
zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt
des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem
Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte er-
kannt werden können (Entwicklungsrisiko).
Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsneh-
mer betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Um-
weltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, ge-
pachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit die-
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se Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Ver-
trags erfasst sind.

A2-2.2 Ausland
Versichert sind im Umfang von A1-6.4 die im Geltungs-
bereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
eintretenden Versicherungsfälle.
Versichert sind insoweit auch die den Versicherungs-
nehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche gemäß
nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitglied-
staaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den
Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.

A2-2.3 Ausschlüsse

a)  Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche al-
ler Personen, die den Schaden dadurch verursacht
haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerich-
teten behördlichen Anordnungen oder Verfügun-
gen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.
A1-2.3 findet keine Anwendung.

b)  Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche we-
gen Schäden
● die durch unvermeidbare, notwendige oder in

Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt
entstehen.

● für die der Versicherungsnehmer aus einem an-
deren Versicherungsvertrag (z. B. Gewässer-
schadenhaftpflichtversicherung) Versicherungs-
schutz hat oder hätte erlangen können.

A2-2.4 Versicherungssumme
Die Versicherungssumme für Umweltschäden steht in
Höhe der vereinbarten pauschalen Versicherungssum-
me für Personen- und Sachschäden zur Verfügung.
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Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 
 
A(GB)-1 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers we-
der abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtre-
tung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 
A(GB)-2 Veränderungen des versicherten Risikos und Aus-

wirkung auf den Beitrag (Beitragsregulierung) 
A(GB)-2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung 

mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versi-
cherten Risikos gegenüber den früheren Angaben 
eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch 
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfol-
gen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Aufforderung zu machen und auf 
Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrich-
tigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstra-
fe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsun-
terschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrich-
tigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

A(GB)-2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-
nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Bei-
trag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt 
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risi-
ken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der 
Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich verein-
barte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschrit-
ten werden. Alle entsprechend A(GB)-3.1 nach dem 
Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen 
und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden be-
rücksichtigt. 

A(GB)-2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für 
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzah-
lung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in 
Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die 
Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitrags-
regulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu 
viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn 
die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
gang der Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten. 

A(GB)-2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch An-
wendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszah-
lung für mehrere Jahre. 

 
A(GB)-3 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach 

Beitragsangleichung 
A(GB)-3.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitrags-

angleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- 
oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine 
Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterlie-
gen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung 
der Beitragsangleichung. 

A(GB)-3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit 
Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um 
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalender-
jahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller 
zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung 
zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorver-
gangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den er-
mittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedri-
gere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. 
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die spezi-
ell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe 
der Versicherungsleistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalender-
jahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten 
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im 
gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

A(GB)-3.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berech-
tigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den 
Folgejahresbeitrag um den sich aus A(GB)-3.2 erge-
benden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem 
Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitrags-
rechnung bekannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre 
um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen er-
höht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre 
nach A(GB)-3.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer 
den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz er-
höhen, um den sich der Durchschnitt seiner Scha-
denzahlungen nach seinen unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Er-
höhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich 
nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

A(GB)-3.4 Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder A(GB)-
3.3 unter 5 Prozent entfällt eine Beitragsangleichung. 
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jah-
ren zu berücksichtigen. 

A(GB)-3.5 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-
chung gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich der Um-
fang des Versicherungsschutzes ändert, kann der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens 
jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden sollte. 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Bei-
tragserhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet 
kein Kündigungsrecht. 
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Abschnitt B1 – Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 
 
B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehalt-
lich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags. 

 
B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode 
B1-2.1 Beitragszahlung 

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus 
gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, 
vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbei-
trag. 

B1-2.2 Versicherungsperiode 
Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt 
auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als 
ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer 
als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode 
der Vertragsdauer. 

B1-2.3 Versicherungsjahr 
Das Versicherungsjahr beträgt ein Jahr. Besteht die 
vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren, 
wird das erste Versicherungsjahr entsprechend ver-
kürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum ver-
einbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre. 

 
B1-3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen 

verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
B1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 

Der Versicherungsschutz tritt zu dem im Versiche-
rungsschein genannten Vertragsbeginn in Kraft, wenn 
der erste oder einmalige Beitrag 
a) unverzüglich nach Vertragsbeginn gezahlt wird 

oder 
b) innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Versiche-

rungsscheines gezahlt wird oder 
c) vom Versicherer entsprechend B1-5.1 im Last-

schriftverfahren (SEPA-Lastschriftmandat) einge-
zogen werden kann. 

Dies gilt unabhängig vom Bestehen eines Widerrufs-
rechts. 

B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig 
nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer 
die Zahlung nicht veranlasst hat. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so 
ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags 
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerk-
sam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat. 

 
B1-4 Folgebeitrag 
B1-4.1 Fälligkeit 

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten 
Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, 
Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen 
vereinbarten Zeitpunkt fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit 
veranlasst wird. 

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. 
Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertre-
ten hat. 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines 
Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen. 

B1-4.3 Mahnung 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestim-
men (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss von mindes-
tens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung betragen. 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie 
der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf 
die Rechtsfolgen nach B1-4.4 und B1-4.5 (Leistungs-
freiheit und Kündigungsrecht) hinweist. 

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 
Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit 
der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten 
in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. 

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-
schuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer 
nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündi-
gung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen. 

B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung in-
nerhalb eines Monats nach der Kündigung veranlasst 
wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist ver-
bunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zah-
lung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veran-
lasst wird. 
Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt 
bis zur Zahlung bestehen. 

 
B1-5 Lastschriftverfahren 
B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfah-
ren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine aus-
reichende Deckung des Kontos zu sorgen. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach einer in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung 
des Versicherers erfolgt. 

B1-5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass 
ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einzie-
hungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist 
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der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftman-
dat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu 
kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuwei-
sen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, 
den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge 
selbst zu übermitteln. 
Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

 
B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem 
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat. 

B1-6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 

B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertrags-
erklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versiche-
rer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufs-
erklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. 
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Wider-
rufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechts-
folgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag 
hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. 
Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, 
hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Jahr 
des Versicherungsschutzes gezahlten Beitrag zu er-
statten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat. 

B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorver-
traglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag 
zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der 
Rücktrittserklärung zu. 
Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der 
erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so 
steht dem Versicherer eine angemessene Geschäfts-
gebühr zu. 

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung 
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung be-
endet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum 
Zugang der Anfechtungserklärung zu. 

B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht 
dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu 
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der 
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis er-
langt hat. 

B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des 
Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse 
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder 
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für 
ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes 
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. 
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in die-
sem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt. 
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Abschnitt B2 – Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
 
B2-1 Dauer und Ende des Vertrags 
B2-1.1 Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitraum abgeschlossen. 

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er ver-
längert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen 
Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist. 

B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf. 

B2-1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des 
dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kün-
digen; die Kündigung muss dem Versicherer spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres 
zugegangen sein. 

B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der 
Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt. 

 
B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall 
B2-2.1 Kündigungsrecht 
B2-2.1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung 

und Ertragsausfallversicherung gilt: 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede 
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kün-
digen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung ist 
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss 
der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. 

B2-2.1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt: 
Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, 
wenn 
• vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung 

oder eine Zahlung von Sanierungskosten von 
Umweltschäden geleistet wurde, 

• der Versicherer den Anspruch des Versiche-
rungsnehmers auf Freistellung zu Unrecht abge-
lehnt hat, oder 

• dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen 
versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens ei-
nen Monat nach der Zahlung, der Ablehnung oder 
der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungspe-
riode, wirksam wird. 

B2-2.3 Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 

B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen 
B2-3.1 Übergang der Versicherung 
B2-3.1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung 

und Ertragsausfallversicherung gilt: 
Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentums-
übergangs (bei Immobilien: Datum der Umschrei-
bung im Grundbuch) an dessen Stelle der Erwerber 
in die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsvertrag sich ergebenden Rechte und 
Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 
Die Versicherung geht auch über, wenn die versi-
cherte Sache im Wege der Zwangsversteigerung 
erworben wird oder ein Dritter auf Grund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen 
Verhältnisses die Berechtigung erwirbt, versicherte 
Bodenerzeugnisse zu beziehen. 
Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis 
erlangt. 

B2-3.1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt: 
Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber 
an Stelle des Versicherungsnehmers in die während 
der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein. 
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund ei-
nes Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines 
ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten über-
nommen wird. 

B2-3.2 Kündigung 
Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegen-
über den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Tele-
fax oder Brief) zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung aus-
geübt wird. 
Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag 
mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der laufen-
den Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb 
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

B2-3.3 Beitrag 
Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Bei-
trag als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den 
Erwerber während einer laufenden Versicherungsperi-
ode erfolgt. 
Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet 
der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags. 

B2-3.4 Anzeigepflichten 
Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 
oder Erwerber unverzüglich in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) anzuzeigen. 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gehen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachwei-
sen, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden 
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 
Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn 
ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der 
Versicherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet, 
wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für seine Kündigung abgelaufen war und er nicht 
gekündigt hat. 
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Abschnitt B3 – Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 
 
B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 

seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 
B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 

gefahrerhebliche Umstände 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) ge-
fragt hat und die für den Entschluss des Versicherers 
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, 
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor der Vertragsan-
nahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung 
von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-
treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
B3-1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts be-
steht auch für die Vergangenheit kein Versiche-
rungsschutz. 
Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen geschlossen hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-
falles zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht 
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der unvollständig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistungspflicht ursäch-
lich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Ver-
sicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

B3-1.2.2 Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B3-1.1 Absatz 1 einfach fahrlässig oder 
schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versiche-
rer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen geschlossen hätte. 

B3-1.2.3 Vertragsänderung 
Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und 
hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu ande-
ren Bedingungen geschlossen, so werden die ande-
ren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 

rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. 

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des 
Versicherers 
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung 
stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere 
Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis 
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte 
Recht begründen. 

B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers 
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf 
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewie-
sen hat. 

B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rück-
tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht 
berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

B3-1.6 Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arg-
listiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen. 

B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündi-
gung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf 
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte 
erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn 
Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Ver-
treter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt hat. 

 
B3-2 Gefahrerhöhung (gilt für die Sachversicherung, Tech-

nische Versicherung und Ertragsausfallversicherung) 
B3-2.1 Begriff der Gefahrerhöhung 
B3-2.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 

der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers 
die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder 
eine Vergrößerung des Schadens oder die unge-
rechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers 
wahrscheinlicher wird. 

B3-2.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber 
nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerhebli-
cher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor 
Vertragsschluss gefragt hat. 

B3-2.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach B3-2.1.1 liegt nicht vor, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 
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B3-2.2 Pflichten des Versicherungsnehmers 
B3-2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 

Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung 
des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen 
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

B3-2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, 
dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder ge-
stattet hat, so muss er diese dem Versicherer unver-
züglich anzeigen. 

B3-2.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklärung unabhängig von seinem Willen ein-
tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versiche-
rer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr 
Kenntnis erlangt hat. 

B3-2.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den 
Versicherer 

B3-2.3.1 Kündigungsrecht 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflich-
tung nach B3-2.2.1, kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, 
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
Fällen nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 bekannt, kann er 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 

B3-2.3.2 Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhö-
hung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Ver-
sicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, 
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzu-
weisen. 

B3-2.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach B3-2.3 erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versi-
cherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor 
der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

B3-2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
B3-2.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungs-

fall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Pflichten nach B3-2.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Ver-
letzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob 
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen. 

B3-2.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach B3-2.2.2 und B3-
2.2.3 ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, 
der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-
tritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Ver-
sicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich 
verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine 

Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt B3-2.5.1 Satz 2 
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versi-
cherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hät-
te zugegangen sein müssen, bekannt war. 

B3-2.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang 
der Leistungspflicht war  oder 

b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles die Frist für die Kündigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt 
war  oder 

c) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab 
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten 
Beitrag verlangt. 

 
B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
B3-3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
B3-3.1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung 

und Ertragsausfallversicherung gilt: 
Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Ver-
sicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
zu erfüllen hat, sind: 
a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen 

sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften; 

b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten. 

B3-3.1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt: 
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versi-
cherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-
nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt 
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Um-
stand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne 
weiteres als besonders gefahrdrohend. 

B3-3.1.3 Rechtsfolgen 
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder 
grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt 
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer 
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb  
eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt hat. 

B3-3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu erfüllen: 

B3-3.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der 
Versicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisun-
gen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuho-
len, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen 
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der 
Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermes-
sen zu handeln. 

B3-3.2.2 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung 
und Ertragsausfallversicherung gilt zusätzlich zu B3-
3.2.1: 
Der Versicherungsnehmer hat 
a) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 

von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 
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b) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

c) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen; 

d) das Schadenbild so lange unverändert zu las-
sen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer freigegeben wor-
den sind. Sind Veränderungen unumgänglich, 
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu doku-
mentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren; 

e) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich je-
de Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu er-
teilen, die zur Feststellung des Versicherungsfal-
les oder des Umfanges der Leistungspflicht des 
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersu-
chung über Ursache und Höhe des Schadens 
und über den Umfang der Entschädigungspflicht 
zu gestatten; 

f) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann; 

g) für zerstörte oder abhandengekommene Wert-
papiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden 
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten 
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbe-
sondere abhandengekommene Sparbücher und 
andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sper-
ren zu lassen. 

h) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung 
des Versicherers einem anderen als dem Versi-
cherungsnehmer zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten nach B3-3.2.1 und B3-3.2.2 ebenfalls zu 
erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen 
und rechtlichen Umständen möglich ist. 

B3-3.2.3 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt zu-
sätzlich zu B3-3.2.1: 
a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer in-

nerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn 
noch keine Schadensersatzansprüche erhoben 
worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den 
Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche gel-
tend gemacht werden. 

b) Er hat dem Versicherer ausführliche und wahr-
heitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und 
ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung 
zu unterstützen. Alle Umstände, die nach An-
sicht des Versicherers für die Bearbeitung des 

Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie 
alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt 
werden. 

c) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein An-
spruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskos-
tenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der 
Streit verkündet, hat er dies dem Versicherer un-
verzüglich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn ge-
gen den Versicherungsnehmer wegen des den 
Anspruch begründenden Schadensereignisses 
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. 

d) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfü-
gung von Verwaltungsbehörden auf Schadens-
ersatz muss der Versicherungsnehmer fristge-
mäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Ver-
sicherers bedarf es nicht. 

e) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat 
er die Führung des Verfahrens dem Versicherer 
zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im 
Namen des Versicherungsnehmers einen Rechts-
anwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unter-
lagen zur Verfügung stellen. 

B3-3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
B3-3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
hältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht. 

B3-3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 

B3-3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies 
gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
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Abschnitt B4 – Weitere Regelungen 
 
B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 
B4-1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung 

und Ertragsausfallversicherung gilt: 
B4-1.1.1 Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mit-
zuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben. Falls 
keine Versicherungssumme vereinbart ist, ist statt-
dessen der Versicherungsumfang anzugeben. 

B4-1.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
nach B4-1.1.1 vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist 
der Versicherer unter den in B3-3 beschriebenen Vo-
raussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit 
tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des 
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versi-
cherung erlangt hat. 

B4-1.1.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfach-
versicherung 

B4-1.1.3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen 
die Summe der Entschädigungen, die von jedem 
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt 
eine Mehrfachversicherung vor. 

B4-1.1.3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach sei-
nem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer 
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag 
des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demsel-
ben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag 
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen 
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus de-
nen die Beiträge errechnet wurde, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei 
Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermä-
ßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus al-
len Verträgen insgesamt keine höhere Entschädi-
gung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen in diesem Vertrag in De-
ckung gegeben worden wäre. 

B4-1.1.3.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversi-
cherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

B4-1.1.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 
B4-1.1.4.1 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch 

den die Mehrfachversicherung entstanden ist, oh-
ne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachver-
sicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder 
die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herab-

gesetzt wird, der durch die frühere Versicherung 
nicht gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung 
des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

B4-1.1.4.2 Die Regelungen nach B4-1.1.4.1 sind auch anzu-
wenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch 
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungsverträge der Versicherungswert ge-
sunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Ver-
sicherungsverträge gleichzeitig oder im Einver-
nehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnis-
mäßige Herabsetzung der Versicherungssummen 
und der Beiträge verlangen. 

B4-1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt: 
B4-1.2.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das 

Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versi-
chert ist. 

B4-1.2.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekom-
men ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies 
wusste, kann er die Aufhebung des später geschlos-
senen Vertrags verlangen. 

B4-1.2.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versi-
cherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats 
geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversi-
cherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu 
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit 
der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

 
B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 
B4-2.1 Form, zuständige Stelle 

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und 
Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und 
die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, 
sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) ab-
zugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform 
oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-
tung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen 
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und 
Anzeigen bleiben bestehen. 

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensände-
rung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

B4-2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter 
der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, 
findet bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung B4-2.2 entsprechend Anwendung. 

 
B4-3 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die 
grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich. 
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Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristbe-
rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zu-
gang der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit. 
Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allge-
meinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

 
B4-4 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 
B4-4.1 Versicherungsombudsmann 

Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen 
Verbraucher oder um eine Person handelt, die sich in 
verbraucherähnlicher Lage befindet, gilt: 
Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kann 
sich der Versicherungsnehmer an den Ombudsmann 
für Versicherungen wenden. 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 

10006 Berlin 
Telefon: 0800 3 696 000 

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unab-
hängige und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. 
Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlich-
tungsverfahren teilzunehmen. 
Versicherungsnehmer, die diesen Vertrag online (z. B. 
über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen 
haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch online 
an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Platt-
form an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

B4-4.2 Versicherungsaufsicht 
Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung 
des Versicherers nicht zufrieden ist oder Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auftreten, 
kann er sich auch an die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht wenden. Der Versicherer unter-
liegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht. 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 
Telefon: 0800 2 100 500 

E-Mail: poststelle@bafin.de 
Internet: www.bafin.de 

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann 
einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 

B4-4.3 Rechtsweg 
Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 
beschreiten. 

B4-4.4 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den 
Versicherer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Ver-
tragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlas-
sung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, 
sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der 
Versicherer seinen Sitz hat. 

B4-4.5 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen Ver-
sicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlas-
sung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; 
fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt. 
Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
B4-5 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
B4-6 Embargobestimmung 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange 
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von 
Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. 
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